
VERORDNUNG (EU) Nr. 1375/2013 DER KOMMISSION 

vom 19. Dezember 2013 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates in Bezug auf den International Accounting Standard 39 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend 
die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommis
sion ( 2 ) wurden bestimmte internationale Rechnungs
legungsstandards und Interpretationen, die am 15. Okto
ber 2008 vorlagen, in das EU-Recht übernommen. 

(2) Am 27. Juni 2013 veröffentlichte das International Ac
counting Standards Board Änderungen am International 
Accounting Standard (IAS) 39 Finanzinstrumente: Ansatz 
und Bewertung mit dem Titel: Novation von Derivaten und 
Fortsetzung der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften. Die 
Änderungen sollen Abhilfe in Fällen schaffen, in denen 
ein Derivat, das als Sicherungsinstrument bestimmt wur
de, infolge von Gesetzes- oder Regulierungsvorschriften 
von einer Gegenpartei auf eine zentrale Gegenpartei über
tragen wird. Sie ermöglichen es, Sicherungsgeschäfte un
abhängig von der Novation weiterhin zu bilanzieren, was 
ohne die Änderung nicht zulässig wäre. 

(3) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 3 ) sind bestimmte Kate
gorien von OTC-Derivaten zentral zu clearen. Folglich 

sollten die Gegenparteien bei bestimmten Sicherungs
instrumenten vereinbaren, dass die bisherige Gegenpartei 
des Sicherungsgeschäfts durch eine zentrale Gegenpartei 
ersetzt wird, die den Anforderungen dieser Verordnung 
entspricht. 

(4) Um zu vermeiden, dass mit der Übernahme von OTC- 
Derivaten durch eine zentrale Gegenpartei, wie sie infolge 
bestehender oder neu erlassener Gesetzes- oder Regulie
rungsvorschriften erforderlich wird, ein zusätzlicher Auf
wand bei der Erstellung des Abschlusses entsteht, ist es 
notwendig, eine Ausnahme von der in IAS 39 festgeleg
ten Pflicht zur Einstellung der Bilanzierung von Siche
rungsgeschäften vorzusehen. 

(5) Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Ex
pert Group) der European Financial Reporting Advisory 
Group hat bestätigt, dass die Änderungen an IAS 39 die 
in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1606/2002 genannten Kriterien für eine Übernahme er
füllen. 

(6) Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 ist daher entspre
chend zu ändern. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses 
für Rechnungslegung — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird der In
ternational Accounting Standard (IAS) 39 Finanzinstrumente: An
satz und Bewertung dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
entsprechend geändert.
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( 1 ) ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 320 vom 29.11.2008, S. 1. 
( 3 ) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenpar
teien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).



Artikel 2 

Die Unternehmen wenden die in Artikel 1 genannten Änderun
gen spätestens mit Beginn des ersten am oder nach dem 1. Ja
nuar 2014 beginnenden Geschäftsjahres an. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 19. Dezember 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

IAS 39 IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung 

„Vervielfältigung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestattet. Außerhalb des EWR alle Rechte vorbehalten, mit 
Ausnahme des Rechts auf Vervielfältigung für persönlichen Gebrauch oder andere redliche Benutzung. Weitere Informa
tionen sind beim IASB erhältlich unter www.iasb.org“
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Änderungen am IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung 

Novation von Derivaten und Fortsetzung der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

Die Paragraphen 91 und 101 werden geändert. 

Absicherung des beizulegenden Zeitwerts 

… 

91 Ein Unternehmen hat die in Paragraph 89 dargelegte Bilanzierung von Sicherungsgeschäften künftig 
einzustellen, wenn 

a) das Sicherungsinstrument ausläuft oder veräußert, beendet oder ausgeübt wird. In diesem Sinne gilt 
die Ersetzung oder Fortsetzung eines Sicherungsinstruments durch ein anderes nicht als Auslaufen 
oder Beendigung, wenn eine derartige Ersetzung oder Fortsetzung Teil der dokumentierten Siche
rungsstrategie des Unternehmens ist. Ebenfalls nicht als Auslaufen oder Beendigung eines Siche
rungsinstruments zu betrachten ist es, wenn 

i) die Parteien des Sicherungsinstruments infolge bestehender oder neu erlassener Gesetzes- oder 
Regulierungsvorschriften vereinbaren, dass eine oder mehrere Clearing-Parteien ihre ursprüng
liche Gegenpartei ersetzen und diese die neue Gegenpartei aller Parteien wird. Eine Clearing- 
Gegenpartei in diesem Sinne ist eine zentrale Gegenpartei (mitunter „Clearingstelle“ oder „Clea
ringhaus“ genannt) oder ein bzw. mehrere Unternehmen, wie ein Mitglied einer Clearingstelle 
oder ein Kunde eines Mitglieds einer Clearingstelle, die als Gegenpartei auftreten, damit das 
Clearing durch eine zentrale Gegenpartei erfolgt. Ersetzen die Parteien des Sicherungsinstru
ments ihre ursprünglichen Gegenparteien allerdings durch unterschiedliche Gegenparteien, so 
gilt dieser Paragraph nur dann, wenn jede dieser Parteien ihr Clearing bei derselben zentralen 
Gegenpartei durchführt; 

ii) etwaige andere Änderungen beim Sicherungsinstrument nicht über den für eine solche Ersetzung 
der Gegenpartei notwendigen Umfang hinausgehen. Auch müssen derartige Änderungen auf 
solche beschränkt sein, die den Bedingungen entsprechen, die zu erwarten wären, wenn das 
Sicherungsinstrument von Anfang an bei der Clearing-Gegenpartei gecleart worden wäre. Hierzu 
zählen auch Änderungen bei den Anforderungen an Sicherheiten, den Rechten auf Aufrechnung 
von Forderungen und Verbindlichkeiten und den erhobenen Entgelten. 

b) … 

… 

Absicherung von Zahlungsströmen 

… 

101 In allen nachstehend genannten Fällen hat ein Unternehmen die in den Paragraphen 95-100 beschrie
bene Bilanzierung von Sicherungsgeschäften einzustellen: 

a) Das Sicherungsinstrument läuft aus oder wird veräußert, beendet oder ausgeübt. In diesem Fall 
verbleibt der kumulierte Gewinn oder Verlust aus dem Sicherungsinstrument, der im Zeitraum der 
Wirksamkeit der Sicherungsbeziehung im sonstigen Ergebnis erfasst wurde (siehe Paragraph 95(a)), 
als gesonderter Posten im Eigenkapital, bis die vorhergesehene Transaktion eingetreten ist. Tritt die 
Transaktion ein, kommen Paragraph 97, 98 oder 100 zur Anwendung. Für die Zwecke dieses 
Unterabsatzes gilt die Ersetzung oder Fortsetzung eines Sicherungsinstruments durch ein anderes 
Sicherungsinstrument nicht als Auslaufen oder Beendigung, wenn eine solche Ersetzung oder Fort
setzung Teil der dokumentierten Sicherungsstrategie des Unternehmens ist. Für die Zwecke dieses 
Unterabsatzes liegt ebenfalls kein Auslaufen oder keine Beendigung des Sicherungsinstruments vor, 
wenn
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i) die Parteien des Sicherungsinstruments infolge bestehender oder neu erlassener Gesetzes- oder 
Regulierungsvorschriften vereinbaren, dass eine oder mehrere Clearing-Parteien ihre ursprüng
liche Gegenpartei ersetzen und damit die neue Gegenpartei aller Parteien wird. Eine Clearing- 
Gegenpartei in diesem Sinne ist eine zentrale Gegenpartei (mitunter „Clearingstelle“ oder „Clea
ringhaus“ genannt) oder ein bzw. mehrere Unternehmen, beispielsweise ein Mitglied einer Clea
ringstelle oder ein Kunde eines Mitglieds einer Clearingstelle, die als Gegenpartei auftreten, damit 
das Clearing durch eine zentrale Gegenpartei erfolgt. Ersetzen die Parteien des Sicherungsinstru
ments ihre ursprünglichen Gegenparteien allerdings durch unterschiedliche Gegenparteien, so gilt 
dieser Paragraph nur dann, wenn jede dieser Parteien ihr Clearing bei derselben zentralen Gegen
partei durchführt; 

ii) etwaige andere Änderungen beim Sicherungsinstrument nicht über den für eine solche Ersetzung 
der Gegenpartei notwendigen Umfang hinausgehen. Auch müssen derartige Änderungen auf 
solche beschränkt sein, die den Bedingungen entsprechen, die zu erwarten wären, wenn das 
Sicherungsinstrument von Anfang an bei der Clearing-Gegenpartei gecleart worden wäre. Hierzu 
zählen auch Änderungen bei den Anforderungen an Sicherheiten, den Rechten auf Aufrechnung 
von Forderungen und Verbindlichkeiten und den erhobenen Entgelten. 

b) … 

Paragraph 108D und Anhang A Paragraph AG113A werden angefügt. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens und Übergangsvorschriften 

… 

108D Durch die im Juni 2013 unter dem Titel Novation von Derivaten und Fortsetzung der Bilanzierung von 
Sicherungsgeschäften veröffentlichte Änderung des IAS 39 wurden die Paragraphen 91 und 101 geändert 
und der Paragraph AG113A angefügt. Diese Paragraphen sind erstmals auf ein am oder nach dem 1. Januar 
2014 beginnendes Geschäftsjahr anzuwenden. Diese Änderungen sind im Einklang mit IAS 8 Rechnungs
legungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler rückwirkend an
zuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Änderungen auf eine frühere 
Periode an, hat es dies anzugeben. 

… 

Beurteilung der Wirksamkeit einer Sicherungsbeziehung 

… 

AG113A Um Zweifeln vorzubeugen, sind die Auswirkungen der Ersetzung der ursprünglichen Gegenpartei durch eine 
Clearing-Gegenpartei und der in Paragraph 91 Buchstabe a Ziffer ii und Paragraph 101 Buchstabe a Ziffer ii 
dargelegten dazugehörigen Änderungen bei der Bewertung des Sicherungsinstruments und damit auch bei der 
Beurteilung und Bewertung der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehung zu berücksichtigen.
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